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* redaktionelle Änderung vom 01.02.2017; Begründung: Durch das „Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom
Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben“ sind Leistungen zur 
Prävention der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr im § 31 SGB VI, sondern im § 14 SGB VI geregelt.

§ 1 Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention

Grundlagen dieser LRV sind gemäß § 20f Abs. 1 SGB V 

1. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Gesundheitsförderung und Prävention
in Lebenswelten gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 2 SGB V in Verbindung mit dem Leitfaden Prävention
- Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung der §§ 20 und
20a SGB V vom 21. Juni 2000 - (nachfolgend: Leitfaden Prävention) - in der jeweils gültigen
Fassung,

2. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Gesundheitsförderung in Betrieben
gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 3 SGB V in Verbindung mit dem Leitfaden Prävention und § 20c SGB
V

3. Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung gemäß § 5 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XI,

4. Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 14 SGB VI*,

5. Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung gemäß § 14 Abs. 1 SGB VII,

6. Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention des Landes Sachsen-Anhalt,
insbesondere Leistungen gemäß §§ 23, 44 LHO im Rahmen des Gesundheitszieleprozesses
und der Sportförderung sowie die Leistungen des Landes im Rahmen der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, vor allem im
Rahmen der Gesundheitsberichterstattung,

7. ggf. Leistungen von dieser LRV Beigetretenen im Sinne des § 20f Abs. 2 Satz 2 SGB V im
Rahmen ihres jeweiligen gesetzlichen Auftrages.

§ 2 Gremien und Beitritt

(1) Zur Umsetzung der LRV im Bundesland Sachsen-Anhalt bilden die Beteiligten ein
„Landesforum Prävention Sachsen-Anhalt“.

(2) Dem  Landesforum Prävention Sachsen-Anhalt können gemäß § 20f Abs. 2 Satz 2 SGB V
ausschließlich die Bundesagentur für Arbeit, die für den Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt
zuständige oberste Landesbehörde sowie die kommunalen Spitzenverbände beitreten.

(3) Der Beitritt erfolgt durch die schriftliche Abgabe einer Beitrittserklärung (Anlage 1 zur LRV),
die zum Gegenstand der LRV wird. Die Beitrittserklärung enthält Angaben zu den Leistungen
des Beitrittsberechtigten und deren Rechtsgrundlagen gemäß § 1 Nr. 7. Die Beitrittserklärung
ist an den/die  gemäß § 2 Abs. 5 beauftragten Federführer/Federführerin der LRV zu richten
und wird wirksam bei Zugang.

(4) Jeder Beteiligte und Beigetretene der LRV benennt namentlich zwei Ansprechpartner, die
die jeweilige Organisation im Landesforum Prävention Sachsen-Anhalt vertreten.

(5) Die Beteiligten des Landesforums Prävention Sachsen-Anhalt verständigen sich im
Einvernehmen auf einen Federführer aus dem Kreis der GKV, der sich dazu bereit erklärt.
Die Federführung  beinhaltet insbesondere die Aufgaben der Vor- bzw. Nachbereitung und



des Landesforums in der Öffentlichkeit für zwei Jahre ab Vertragsabschluss. Danach 
verständigen sich die Beteiligten auf eine neue Federführung oder die Fortführung der 
Federführerschaft. 

§ 3 Stimmrecht und Verfahrensregelungen

(1) Jeder Beteiligte nach § 20f Abs. 1 SGB V erhält eine Stimme. Die Übertragung des 
Stimmrechtes eines Beteiligten auf einen anderen Beteiligten ist möglich. Diese ist dem
Federführer schriftlich mitzuteilen.

(2) Der LRV Beigetretene erhalten eine beratende Funktion.

(3) Beschlüsse im Landesforum Prävention Sachsen-Anhalt werden mit einer einfachen
Mehrheit gefasst. Beschlüsse des Landesforums Prävention verpflichten die Beteiligten nicht
gleichzeitig zu einer Mitwirkung an Projekten und Maßnahmen gemäß § 5.

(4) Alle Beschlüsse und sonstige Festlegungen des Landesforums Prävention werden
protokollarisch erfasst und den Beteiligten sowie Beigetretenen grundsätzlich vier Wochen
nach einer Sitzung zur Verfügung gestellt.

§ 4 Gemeinsame Aufgaben und Handlungsfelder

(1) Die Beteiligten an der LRV richten im Rahmen dieser Vereinbarung ihre Aktivitäten prioritär
auf die in den Bundesrahmenempfehlungen (Anlage 2 zur LRV) festgelegten Ziele und
Handlungsfelder entsprechend ihres jeweiligen gesetzlichen Auftrages aus. Dabei wirken sie
auf eine koordinierte Zusammenarbeit zu jährlich festgelegten Schwerpunktthemen hin.
Vereinbarungen nach § 20b Abs. 3 SGB V bleiben davon unberührt.

(2) Die Gesundheitsziele im Land Sachsen-Anhalt sollen bei den Aktivitäten der Beteiligten der
LRV berücksichtigt werden.

(3) Grundlage für Aktivitäten auf der Landesebene können die Daten der
Gesundheitsberichterstattung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sein. Die
Krankenkassen und die Träger der Renten- und Unfallversicherung werden Informationen
und Daten im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den Prozess der gesundheitsbezogenen
Zieleplanung einbringen.

§ 5 Koordinierung von Leistungen zwischen den Beteiligten

(1) Die Koordinierung von Leistungen gern. § 20f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V zwischen den
Beteiligten der LRV kann in separaten Kooperationsvereinbarungen zwischen den jeweils
Beteiligten geregelt werden. Diese können sich auf einzelne Maßnahmen bzw. Projekte
beziehen oder Grundsätze zur Vorgehensweise in bestimmten Lebenswelten beinhalten.
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